
Unter dem Titel .,Abschuß
planung und Wildscha
densersatz" veranstaltete 

die Rechtsabteilung des Fach
verbandes Forst im Bund Deut
scher Forstleute in Erding ein 
Seminar für alle mit der Materie 
Befaßten. Ziel der Veranstal
tung, so der Organisator 01'. 
Stefan Wagner, sollte es sein, 
über einen interdisziplinären 
Dialog in Fragen des Jagdrechts 
zu berichten. beziehungsweise 
diesen anzuregen. Im konkreten 
Fall bedeutete da<; die Annähe
nmg an das Titelthema sowohl 

1 von der juristischen, betriebs
wirtschaftlichen und sozialwis
senschaftlichen Warte aus. wie 
auch unter dem Aspekt wald
baulicher und wildbiologischer 
Erkenntnisse. Als .. Aufhänger" 
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fiir die Veranstaltung diente der 
.,Fall Hinterstoißer", jene ge
richtliche Auseinandersetzung. 
an deren vorläufigem Ende ein 
Waldbauer die Erhöhung des 
Abschußplanes eines Genos
senschaftsjagdreviers erzwang. 
Der Rechtsanwalt des Land
wirts. Clauß Deißler, referierte 
die Geschichte eines Rechts
streites, der über zehn Jahre 
und alle Instanzen hinweg nach 
einem Umweg über Berlin 
endlich am 3. November 1996 
vom VGH München entschie
den worden ist: zugunsten des 
Klägers. Das Urteil hat 
"Grundsatzcharakter"; in 
mehrfacher Hinsicht. Zum ei
nen, so der Rechtsanwalt, sei 
damit die Klageberechtigung 
einzelner Gründstückseigentü-

ht 

mer auch innerhalb von Jagd
genossenschaften in Fällen des 
§ 21 BJG zweifelsfrei gegeben. 
Im Klartext: Durch die 
Zwangsmitgliedschaft in der 
Jagdgenossenschaft verliert der 
einzelne Grundeigentümer 
nicht das Recht, berechtigte 
Belange im Falle von Wild
schäden nach § 21 B10 juri
stisch durchzusetzen. 
Die Folgen für die Praxis sind 
weitreichend. Mehr Verfahren 
scheinen möglich, sind aber 
nach Ansicht Dreßlers nicht 
nötig. Denn: Das Urteil zwingt 
die mit der Abschußplanung be
faßten Behörden zur genaueren 
Prüfung der Revierverhältnisse, 
beziehungsweise zur Kontrolle 
und Durchsetzung der Ab
schußerfüllung. Kommt es den-

noch zum Rechtsstreit, zeItigt 
das .. Hinterstoißer-Urteil" ei
nen weiteren Effekt: Das Vor
liegen einer solchen Grund- , 
satzentscheidung verkürzt in 
der Regel die Verfahrensdauer. 
Ausgehend davon befaßte sich 
Dr. Kristina Balleis mit neuen 
Entwicklungen in der Wild
schadenshaftung. Ihrer Mei
nung nach scheinen rein rechts
dogmatisch betrachtet nach 
dem "Hinterstoißer-Urteil" 
auch Klagen möglich, die die 
berechtigten Ansprüche aus 
§ 21 (I) BJG auch bei eigent
lich nicht wildschadenspflichti
gen Wildarten durchsetzen 
möchten. Darüber hinaus be
schäftigte sich die Juristin mit 
den privatrechtlichen Möglich
keiten zur Regelung der Wild
schadensproblematik. 

Schadenspauschalen 
anfechtbar 

Ein ll1ema. dem sich Prof. Dr. 
Martin Moog im Detail widme
te. Hierbei stand besonders die 
sogenannte Wildschadenspau
schale in Jagdpachtverträgen 
auf dem Prüfstand. Interessan
tes Ergebnis: Verträge, welche 
dem Jagdpächter den Nachweis 
darüber nicht erlauben. daß die 
tatsächliche Schadenshöhe un
ter der Pauschale liegt, sind 
rechtlich anfechtbar. Grundlage 
dafür könnte § II AGB-Gesetz 
sein, der die Zulässigeit von 
Pauschalen in Allgemein"en Ge
schäft<;bedingungen zum Ge
genstand hat. Worauf es dem 
Professor aber eigentlich an
kam, war der Wunsch, "die Ver
tragsparteien sollten in Zukunft 
etwas Phantasie entwickeln und 
die Wildschadensproblematik 
so regeln, wie es für ihre loka
len und persönlichen Verhält
nisse optimal ist." 
Wieviel Phantasie die Beteilig
ten, wenigstens theoretisch. 
schon jetzt spielen lassen, zeig
te der Vortrag von Bayerns 
UV-Präsidenten Dr. Jürgen 
Vocke, der seine Vorstellungen 
zur Deregulierung von jagd
rechtlichen Vorschriften" erläu
terte" Von der Privatisierung der 
Jägerpriifung über den Jagd
schein auf Lebenszeit, bis hin 
zur Abschußplanung werde hier 
einiges angedacht. Nur, und 
dessen ist sich der Prä<;ident 



nach eigenen Worten bewußt, 
ein Herumhantieren am Jagd
gesetz kann bei den derzeitigen 
politischen Verhältnissen dazu 
führen, daß plötzlich das Jagd
recht in seiner jetzigen Form 
zur Disposition steht. NichL'ide
stotrotz will man bei der Ab
schußplanung hin zu flexible
ren Gestaltungsmöglichkeiten 
und neuen Methoden. 

Bessere Gutachten 

Einen vielversprechenden An
satz in diesem Bereich lieferte 
Prof. Dr. Eckhart Kennel. Er 
stellte ein verbessertes Verbiß
gutachten vor. V0I1eil des neuen 
Verf~lhrens: Es wird die Wahr
scheinlichkeit ennittelt, mit der 
die Verjüngung dem Äserbe
reich des Wildes entwächst. Auf 
dieser Grundlage soll dann ent
schieden werden, ob der Verbiß 
tragbar ist - oder eben nicht. 
Nach Ansicht des Referenten 
ein gravierender Fortschritt zu 
den bisherigen Verfahren. Um 
so mehr, da man damit gezwun
gen sei, rur einzelne Wuchsge
biete "waldbauliche Ziele" zu 
fomllllieren. Mögliche Folge 
davon: In den unterschiedlichen 
Gebieten könnte der Verbiß ein
zelner Baumarten als weniger 
schwerwiegend eingcstuft wer
den, wenn sich herausstellt, daß 
auch ohne Verbiß die "wald
baulichen Ziele" nicht erreicht 
werden könnten. 
Dcm sei ben Problem, aller
dings aus einer anderen Rich
tung, hatte sich vorher schon 
der Wildbiologe Ulrich Wot
schikowsky angcnähert. Er be
trachtet die derzeitige Abschuß-

planung beim Rehwild als eine 
"Planung mit sieben Unbe
kannten". Sinnvoller sei es, eine 
,jagdliche Raumplanung" da
hingehend zu entwickeln, daß 
sich die verschiedenen gesell
schaftlichen Gruppen klar darü
ber werden, welches "Leitbild" 
fLir die Bejagung des Schalen
wildes gelten soll. Mit in diese 
Überlegungen müßte dann al
lerdings die Frage einfließen, 
ob "Wald vor Wild" überall gei
ten kann: "In der Plattlinger 
Zuckerrüben-Ebene herrschen 
andere Bedingungen, als in den 
StaaL'iforstrevieren des Bayeri
schen Waldes". 
Abschließend setzte sich Ulrich 
Schram I mit der Frage ausein
ander, in wieweitjagdrechtliche 
Nonnen auch Eingang in das 
jagdliche Handeln finden. Die 
Voraussetzungen daftir sind 
nach Einschätzung des Refe
renten eigentlich gut, obwohl es 
dazu noch keine spezicllen For
schungscrgehnisse gibt. Aller
dings, so gibt er zu bedenken, 
nur wac; verstanden, bezie
hungsweise richtig vermittelt 
wird, wird auch umgesetzt. 
Und: Was in der Praxis ohnehin 
gut funktioniert, bedarf nicht 
unbedingt einer gesetzlichen 
Regelung. JMB 
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Stellten neue Ansätze zu einem bekannten Thema vor: 
Ulrich Schraml, Kristina BaI/eis und Stefan Wagner (v. I.). 
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Wlclad'g mr :lfesuther: 
Die A.qtefgenill)teilung Ist in ' 
In der LochsIJ: 29 im 1. Srilck 


